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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 

STADTRATES VON OLTEN 

 

vom 24. September 2018                                                             Prot.-Nr. 235 

 

Schulzahnpflege, Vertragsanpassung/Genehmigung 
 
 
1. Ausgangslage  
 
Das Parlament bewilligte am 9. Januar 2012 die neue Organisation des schulzahnärztlichen 
Dienstes. Dabei wurde die Schulzahnklinik durch in Olten praktizierende Schulzahnärzte 
ersetzt. Diese Neuorganisation hat sich in den letzten Jahren bewährt. Auch die Kosten 
konnten deutlich reduziert werden. 
 
 
2. Erwägungen 
 
Per 1. Januar 2018 haben die Taxpunkte der Zahnärzte geändert.  
 
Im aktuellen Vertrag steht: Bei Änderung der Tarifpositionen inkl. Anzahl Taxpunkte oder 
Taxpunktwert gemäss UN/MV/IV muss der vereinbarte Taxpunktwert neu verhandelt werden. 
Deshalb trafen sich Vertreter der Direktionen Bildung und Sport, Finanzen und Dienste sowie 
der Rechtskonsulent im Juni mit den zwei Co-Präsidenten der Zahnärzte-Gesellschaft SSO 
der Stadt Olten. Darin wurde man sich einig, dass der Vertrag für das neue Schuljahr 
2018/2019 rückwirkend per 1. August 2018 angepasst werden soll. 
 
Bisherige Kosten: 
Als Basis für die Rechnungsstellung der Schulzahnärzte gelten die Tarifpositionen inkl. 
Anzahl Taxpunkte gemäss gültigem Tarifvertrag zwischen der SSO und den Tarifpartnern 
UV/MV/IV. Es gilt ein Taxpunktwert von CHF 3.50. Dies bedeutet, dass im Rahmen der 
Untersuchungen folgende Taxpunkte verrechnet werden können: 
 
Tarifposition     Anzahl Taxpunkte Betrag 
Erste individuelle Befundaufnahme  14 Taxpunkte  49.00 Franken 
Individuelle Befundaufnahme*  9.5 Taxpunkte  33.25 Franken 
2 Bite-Wing-Röntgenaufnahme herstellen 11 Taxpunkte  38.50 Franken 
 
*letzte Untersuchung vor weniger als 12 Monaten 
 
Neue Kosten: 
Als Basis für die Rechnungsstellung der Schulzahnärzte gelten die Tarifpositionen inkl. 
Anzahl Taxpunkte gemäss gültigem Tarifvertrag zwischen der SSO und den Tarifpartnern 
UV/MV/IV. Es gilt ein Taxpunktwert von CHF 1.00. Dies bedeutet, dass im Rahmen der 
Untersuchungen folgende Taxpunkte verrechnet werden können: 
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Tarifposition     Anzahl Taxpunkte Betrag 
Individuelle Befundaufnahme  48.8 Taxpunkte 48.80 Franken 
2 Bite-Wing-Röntgenaufnahme herstellen 38.4 Taxpunkte 38.40 Franken  
1 Arbeitsplatzdesinfektion*   13.9 Taxpunkte 13.90 Franken 
 
* Pro fünf Befundaufnahmen  
 
Bei Änderung der Tarifpositionen inkl. Anzahl Taxpunkte oder Taxpunktwert gemäss 
UN/MV/IV muss der vereinbarte Taxpunktwert wieder neu verhandelt werden. 
 
 
3. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Schulgesundheitsdienst wird auf der Funktion 4330 abgewickelt. 
 
Die Kosten für die Kontrollen der Schulzahnärzte werden über 4330.3136.02 abgebucht. 
 
Für die individuelle Befundaufnahme gibt es nur noch eine Kategorie und die Kosten dürften 
insgesamt leicht steigen. Die 2 Bite-Wing-Röntgenaufnahmen kurz vor dem Schulaustritt 
werden marginal günstiger. Neu fallen zusätzliche Kosten pro 5 Patienten für die 
Arbeitsplatzdesinfektion an. 
 
 
Bisher: 
 
Rechnung 2013:  65'935 Franken 
Rechnung 2014: 60'900 Franken 
Rechnung 2015: 56'474 Franken 
Rechnung 2016: 57'718 Franken 
Rechnung 2017:  36'812 Franken  (+ 11'590 Nachträge = effektiv 48'402) 
 
 
Neu: 
Budget 2018:  55'000 Franken 
Budget 2019:  50'000 Franken 
 
Der Einbruch der Kosten in der Finanzbuchhaltung im Jahr 2017 ist aufgrund der 
Kostenabgrenzung teilweise erklärbar. Würde man alle effektiven Kosten aus dem Jahr 2017 
gemäss später erhaltener Rechnungen berücksichtigen, erhöht sich der Betrag auf total 
48'402 Franken.   
 
Die Rechnungen der Schulzahnärzte für die ersten sieben Monate des Jahres 2018 sind 
noch nicht eingetroffen. Aktuell darf davon ausgegangen werden, dass das Budget 2018 
sowie das eingegebene Budget 2019 ausreichen und somit keine Nachtragskredite benötigt 
werden. 
 
Die Kosten für die Schulzahnprophylaxe und für die Koordinator-Entschädigung sind davon 
nicht betroffen. 
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Beschluss 
 

1. Der Stadtrat genehmigt den neuen Vertrag mit der Zahnärzte-Gesellschaft SSO der 
Stadt Olten rückwirkend für zahnärztliche Untersuchungen/Kontrollen der Oltner 
Schülerinnen und Schüler ab 01.08.2018. 

 
2. Die Direktion Bildung und Sport wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


